
 

 

 

 

Tagespflege Ihme-Ufer 
      Stand ab 01.03.2023 

Pflegegrad 1 liegt vor: 
Der Tagessatz beträgt 66,82 € zuzüglich Fahrtkosten (Hin-und Rückfahrt: 22,26 € Normal- / 
32,20 € bei Rollstuhltransport, Fahrtkostenzuschlag 7,76 € bei Fahrweg über 10 km) 
Der Tagessatz ergibt sich aus 42,45 € (Pflegesatz) + 18,46 € (Unterkunft = 13,23 € und 
Verpflegung = 5,23 €) und 5,91 € (Investitionsfolgekosten) 
Die Pflegekasse zahlt einen „Entlastungsbetrag“ in Höhe von 125,- € monatlich. 
 

Pflegegrad 2 liegt vor: 
Der Tagessatz beträgt 78,17 € zuzüglich Fahrtkosten (Hin-und Rückfahrt: 22,26 € Normal- / 
32,20 € bei Rollstuhltransport, Fahrtkostenzuschlag 7,76 € bei Fahrweg über 10 km) 
Der Tagessatz ergibt sich aus 53,80 € (Pflegesatz) + 18,46 € (Unterkunft = 13,23 € und 
Verpflegung = 5,23 €) und 5,91 € (Investitionsfolgekosten) 
Die Pflegekasse zahlt Sachleistungen (Zuschuss für Tagespflege) in Höhe von 689,- € 
monatlich. Die Investitionsfolgekosten werden vom Land Niedersachsen übernommen. 
Info: 
Die Sachleistung reicht für 7 Tage bei Normaltransport und 6 Tage bei Rollstuhltransport. An diesen 
Tagen zahlen Sie nur 18,46 € (Unterkunft und Verpflegung) pro Tag. 
 

Pflegegrad 3 liegt vor: 
Der Tagessatz beträgt 88,49 € zuzüglich Fahrtkosten (Hin-und Rückfahrt: 22,26 € Normal- / 
32,20 € bei Rollstuhltransport, Fahrtkostenzuschlag 7,76 € bei Fahrweg über 10 km) 
Der Tagessatz ergibt sich aus 64,12 € (Pflegesatz) + 18,46 € (Unterkunft = 13,23 € und 
Verpflegung = 5,23 €) und 5,91 € € (Investitionsfolgekosten) 
Die Pflegekasse zahlt Sachleistungen (Zuschuss für Tagespflege) in Höhe von 1.298,- € 
monatlich. Die Investitionsfolgekosten werden vom Land Niedersachsen übernommen. 
Info: 
Die Sachleistung reicht für 12 Tage bei Normaltransport und 11 Tage bei Rollstuhltransport. An diesen 
Tagen zahlen Sie nur 18,46 € (Unterkunft und Verpflegung) pro Tag. 
 

Pflegegrad 4 liegt vor: 
Der Tagessatz beträgt 98,81 € zuzüglich Fahrtkosten (Hin-und Rückfahrt: 22,26 € Normal- / 
32,20 € bei Rollstuhltransport, Fahrtkostenzuschlag 7,76 € bei Fahrweg über 10 km) 
Der Tagessatz ergibt sich aus 74,44 € (Pflegesatz) + 18,46 € (Unterkunft = 13,23 € und 
Verpflegung = 5,23 €) und 5,91 € € (Investitionsfolgekosten) 
Die Pflegekasse zahlt Sachleistungen (Zuschuss für Tagespflege) in Höhe von 1.612,- € 
monatlich. Die Investitionsfolgekosten werden vom Land Niedersachsen übernommen. 
Info: 
Die Sachleistung reicht für 14 Tage bei Normaltransport und 12 Tage bei Rollstuhltransport. An diesen 
Tagen zahlen Sie nur 18,46 € (Unterkunft und Verpflegung) pro Tag. 
 

Pflegegrad 5 liegt vor: 
Der Tagessatz beträgt 103,97 € zuzüglich Fahrtkosten (Hin-und Rückfahrt: 22,26 € Normal- / 
32,20 € bei Rollstuhltransport, Fahrtkostenzuschlag 7,76 € bei Fahrweg über 10 km) 
Der Tagessatz ergibt sich aus 79,60 € (Pflegesatz) + 18,46 € (Unterkunft = 13,23 € und 
Verpflegung = 5,23 €) und 5,91 € (Investitionsfolgekosten) 
Die Pflegekasse zahlt Sachleistungen (Zuschuss für Tagespflege) in Höhe von 1.995,- € 
monatlich. Die Investitionsfolgekosten werden vom Land Niedersachsen übernommen. 
Info: 
Die Sachleistung reicht für 16 Tage bei Normaltransport und 15 Tage bei Rollstuhltransport. An diesen 
Tagen zahlen Sie nur 18,46 € (Unterkunft und Verpflegung) pro Tag. 

________________________________________________________________________ 
Pflegebedürftige können die Tagespflege zusätzlich zu ambulanten Pflegesachleistungen 
und/oder Pflegegeld in Anspruch nehmen, ohne dass eine Anrechnung auf diese Ansprüche 
erfolgt. 
Das Entgelt für zusätzliche soziale Leistungen (§ 43 b) von tgl. 8,35 €  
wird von der Pflegekasse übernommen. 


